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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für öffentliche Ordnung, 

Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt 

27.04.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 20.05.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Stadtverwaltung prüft rechtlich nach dem Vorbild der Stadt München, nach Paragraph 32 I 

SprengG i.V.m. 1. SprengV eine "Böllerverbotszone" um den Erfurter Zoopark und empfiehlt dem 

Oberbürgermeister, gegebenenfalls bei der zuständigen Behörde, dem Landesamt für 

Verbraucherschutz, einen entsprechenden Erlass zu ersuchen. Zur materiellen Beurteilung sind 

gegebenenfalls das Umwelt- und Veterinäramt heranzuziehen. 

 

 

 

 

13.04.2026, gez. i. A. xxxxxxxxxxxxxx   
Datum, Unterschrift 

 

  

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

Von München lernen - "Böllerverbot" um den 

Erfurter Zoopark rechtlich prüfen 

 

Drucksache 0952/26 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Amtsblatt der Stadt München Nr.34/2025 S.10 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Der Stadt München ist es gelungen, für den Tierpark eine "Böllerverbotszone" als zuständige 

Behörde nach Bayrischem Landesrecht auf Grundlage des bundesrechtlichen Sprengstoffrechts per 

Allgemeinverfügung zu klassifizieren. Eine konkrete Normkette geht aus der Allgemeinverfügung 

nicht hervor, aus vorherigen Prüfungen wurde eine Regelung aus Paragraph 32 I SprengG i.V.m. 1. 

SprengV. Demnach wären die Tiere des Zoos ein schützenswerter Sachwert. Soweit in München 

eine rechtssichere Regelung möglich ist, wäre das auch in Erfurt zumindest schon nicht 

ausgeschlossen. Daher ist zum Schutz des Tierbestands eine entsprechende Prüfung angezeigt. 
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